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Appenzell, 17. September 2020 
 
 
Ergänzung von Art. 64a des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung 
betreffend Vollstreckung der Prämienzahlungspflicht der Versicherten 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 15. Juni 2020 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Ergän-
zung von Art. 64a des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung betreffend Vollstre-
ckung der Prämienzahlungspflicht der Versicherten zukommen lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie unterstützt die Stossrichtungen die-
ser Vorlage mehrheitlich. Wir haben lediglich in ein paar Punkten Änderungs- oder Ergän-
zungswünsche und verweisen diesbezüglich auf das beiliegende Antwortformular. 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 

 

Beilage: 
Antwortformular 
 
Zur Kenntnis an: 
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 
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